
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirk Schwaben • 86147 Augsburg 

 
 

Augsburg, 16.06.2023  
 
Sonderrundschreiben  
 
Integrative Kindertagesstätten: Änderungen bei 
Individualbegleitern in Kindertagesstätten / Abrechnung und 
Dokumentation Fachdienststunden ab 01.09.2023  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie bereits angekündigt, erfolgt eine Umstellung der 
Vergütungsstruktur der Individualbegleitungen in Kindertagesstätten. 
 
Mit allen tarifgebundenen Trägern der Kindertagesstätte oder dem 
tarifgebundenen Träger der Individualbegleitung ist ab 01.09.2023 
der Abschluss einer individuellen Leistungs- und Entgelt-
vereinbarung für die Individualbegleitung in Kindertagesstätten 
zwingend erforderlich. Vor Abschluss der individuellen Leistungs- 
und Entgeltvereinbarung ist ein Nachweis über die Tariftreue (z.B. 
Bestätigung der Einrichtungsleitung) vorzulegen. 
Alle nicht tarifgebundenen Träger haben der Sachbearbeitung 
weiterhin eine individuelle Kostenkalkulation vorzulegen. 
 
Bitte informieren Sie daher umgehend den Träger der 
Kindertagesstätte oder den Träger der Individualbegleitung über diese 
Änderung, sofern ab 01.09.2023 (weiterhin) eine 
Kindergartenbegleitung beantragt wird. 
 
Vergütungsverfahren: 
Mit den Wohlfahrtsverbänden wurde für den Bereich Schulbegleitung 
eine Vergütungssystematik (Leistungs- und Entgeltvereinbarung) für 
Schwaben erarbeitet. Diese wird in den Stundensätzen, abhängig von 
der Qualifikation der Begleitperson, auch für den Bereich KITA 
angewendet. Die vereinbarte Monatspauschaule (Organisationskosten 
u.ä.) der Schulbegleitung wird in einer Höhe von 25 % gewährt. Eine 
detaillierte Darstellung der Vergütungshöhe erhalten Sie mit Abschluss 
der Leistungs- und Entgeltvereinbarung. 
 
  

an alle KITA und KITA-Träger in Schwaben 

Sozialverwaltung 
 
 
 
 

Bearbeiter/in 

 
 
Zimmer-Nummer S412 
 
Telefon 0821 3101-4998 bzw.  
Telefon 0821 3101-352 bzw. 
Telefon 0821 3101-4597 
 
Telefax 0821 3101-14998 bzw.  
Telefax 0821 3101-1352 bzw. 
Telefax 0821 3101-14597 
 
 

Aktenzeichen 

22 

Postanschrift 

Bezirk Schwaben 
86147 Augsburg 
 

Dienstgebäude 

Karolinenstr. 28 
86152 Augsburg 
 
Telefon 0821 3101-0 
Telefax 0821 3101-200 
www.bezirk-schwaben.de 
 
ÖPNV / VGA 
Stadtwerke, Stadttheater 
 
Allgemeine Sprechzeiten 
Mo-Fr 07:30 - 12:30 Uhr 
Do 13:30 - 17:00 Uhr 
zusätzlich nach Vereinbarung 
 

Bankverbindung 

Stadtsparkasse Augsburg 
BLZ 720 500 00 
Kontonummer 091 
 
SWIFT-BIC: 
AUGSDE77 
 
IBAN: 
DE70 7205 0000 0000 0000 91 



 - 2 - 

Ansprechpartner der Pflegesatzabteilung für die Individualbegleitung in Kindertagesstätten: 
 
Frau Bärreiter Tel: 0821/ 3101-352       
   carina.baerreiter@bezirk-schwaben.de 
(Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg, Ostallgäu, Unterallgäu, und die Städte Kaufbeuren und 
Memmingen) 

 
Herr Beck   Tel: 0821/3101-4998        

  andreas.beck@bezirk-schwaben.de 
(Landkreise Augsburg, Neu-Ulm, Oberallgäu und die Stadt Kempten) 

 
Herr Wicklmayr  Tel: 0821/3101-4597  
   tobias.wicklmayr@bezirk-schwaben.de 
(Landkreise Aichach-Friedberg, Lindau, und die Stadt Augsburg) 
 
 

Ab dem Kita-Jahr 2022/2023 müssen die Fachdienststunden künftig unter Vorlage der 
regulären Dokumentation am Ende des Kita-Jahres gesondert in Rechnung gestellt 
werden. Der Entgeltsatz für die Buchungsstunden der Einzelintegration enthält dann nicht 
mehr die zehn bzw. 35 Fachdienststunden für die Fachberatung des Kita-Personals wie 
bisher, sondern beinhaltet dann allein die Leistungen für die Einzelintegration. Hierfür 
finden Sie ein zusätzliches Abrechnungsformular „Jährliche Abrechnung 
Fachdienststunden“ an gewohnter Stelle unter:  
 
https://www.bezirk-schwaben.de/soziales/downloads/integrative-
kindertagesstaetten/ 
 
Allen Kindertagesstätten, die Kinder mit (drohender) Behinderung betreuen (werden), 
möchten wir das Studium des Merkblatts 2022/2023 und die „Regelungen Fachdienst“ ans 
Herz legen. Zahlreiche im Zusammenhang mit dem gesamten Verfahren auftretende 
Fragen werden darin ausführlich beantwortet, unter dem o.g. Link auf unsere Homepage. 

Fragen zum Antrag auf Eingliederungshilfe durch die Eltern und zur Erbringung der 
Fachdienststunden beantwortet Ihnen die/der zuständige Sachbearbeiter/in des 
Sachgebiets 24, den Sie auf in unserem Telefonverzeichnis (Seite 2) finden, unter 

https://www.bezirk-schwaben.de/soziales/beratung-und-kontakt/fuer-buergerinnen-
und-buerger/ansprechpartner/ 
 
Bitte geben Sie dieses Schreiben an alle Stellen innerhalb Ihres Trägers weiter, die 
hiervon betroffen sein könnten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Kolbe 
Regierungsdirektorin (Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.) 
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